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WiirtemdergSchäfereiwesem Verband--

slungen darüber in der jüngsten Stände-

Versasmmlung im März- 1828.

«

Das Correspondenzbl.attdes-»Wiirtem-
LibergischenLandwirthschaftlichen Vereins

» hat uns zuerst mit den Gebrechen des dortigen Schäfe-

reiwesens, und besonders auch damit bekannt gemacht,
welche Hindernissedie bestehendenWeiderechte dein Fort-
fchreiten er Landwirthschaftin deinWegzlegein

«

Lasnd-wirthfchaftlicheStatistik.

Im Märzheft1823,.S. tsc- erfahrenwir zuerst, «

daß-sich die Regierung mit einer Revision der über

Schafzuchtbestehenden Gesetze beschäftiges Dieß be-

wog einen Ungenannten,von S. -181—189 Vorschläge

zur Verbesserung des Schäfereiwesensdmitzutheilem
Im Jänerheft 1824 setztuns der itzige Wii r-

t e m b er g i sch e Finanzminister,FreiherrVon V a r n-

bii h ler , das Eigenthiiinlicheder Wär-te m b er gi-
schen Schäferei-Gerechtsame, und zwar 1i des Ue-

bertriebs, 2. der gemischten Schäfereien, 3". des Land-

gefährtsauseinander. Der Verfasser erklärt sich«fiir
AbfchAffUNgder Ueberkkkebs-Schäserei«en,nimmt aber

die Berechtigungender gemischten in Schutz sind»he-

!

folgt eine ausfiihrlicheReplik des Ungenanntenim No-
vember1826 (S. 269——311),nachdem zuvor im Sep-

. temoek 1826 (·S.--140:-143) die Weide-Verhältnisse
mit als eins der Haupthindernissedes Aufblühens der

«"«6:·)

rhcmdlungm

Landwirthschaftnicht nur in W ii r te m b e r g, sondern
""

in mehreren Staaten T e u tsch l a n d s aufgeführtwor-

den waren. Von-da an ruhten die schriftstellserischen
Verhandlungenbis März des laufenden Jahrs, wo der»
Gegenstand inder Stände - Versammlungzur Spra-.
che kamz

—

«

Der Entwurf zu einem Gesetziiber das Schäfe-
reiwesen war Von der Regierung den Ständen schon »

«an dem Landtage 1824 mitgetheiltwordenk Sie be-»
zivecktedurch dasselbe, das« Schäfereirvesenin den ver-

schiedenen Lasndestheilenaufeine gleichförmige,der na-

türlich engFreiheit aller landwirthschastlichen Ge-
werbe möglichstentsprechendeWeise zu ordnen, und die

rechtlichen Verhältnisseder Schafweidezum Feldbau

«'

auf einedem gegenwärtigenKnlturstaind angemessene-
Weise festzusetzen. Das Gesetz geht irr-dieser
hung von folgenden drei Grundsätzenaus :«

1..«DerFeldban darf auf keinerlei Weise durch den-
. Weidegarigbeschränktwerden.

hauptet, diese können durch ein Gesetz nicht abgelösck
,

werden.
·

. »sp»

« Hiergegentritt einUngenannter im April (S.255
bis 27-3) auf und zeigt das großeBediirfniß eines Ge-

setzes, welchesdieAblösbarkeit allerWeid"e-Servit«uten»
x

möglichsterleichtern »

»

.

» Als Gegnerdes Verf. stritt Herr Von Var-n-
«

bithler im März 1825 (S.-161,-174) auf. Endlich
,

«
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«

L. Wo der Feldbau dazu Raum iibrigsläßt, muß
Von-dem dazu Berechtigten der Weidegangungehindert
ausgeübtwerden dürfen.

-«
·

Z. Jedem Grundeigenthiimer,der fähig ist ,. auf sei-
nem Eigenthumeden Weidegangselbstauszuüben-,muß

Bezie-

die Möglichkeitgegeben werden, sich das Weiderecht-

auf rechtlichem Wege zu erwerben.
Den Z. Märzv1828 sollte nun zur Berathung



nor-«

iiberdas Gesetzselbst geschrittenwerden. Ehe diesebee
gann,«hielt Freiherr von Ow folgenden Vortrag:

Kulturfreiheit unter dem Schutze des Ko «gs
und der Gesetze, —- ist auch mein Mottoz —

es ist
der Wahlspruch, den gewiß jeder Freund der Kultur-.-

jeder Freund einer gesetzgemäßenFreiheit in seinemHer-
zen trägt! ,

-

«

Von diesemWahlspruche ausgegangen, muß auch
ich den, schon von dem Ständischen Ausschussefestge-
stellten, »von Ihrer Commission in—.ih·remBerichte wie-

der aufgenommenen sfo eben bemerkten drei) Grund- .

fätzenhuldigen, um so mehr huldigen, als wir die Aus-

iibung derselben in unserm Vaterlande bereits verwirk-
,

licht sehen. Denn .

,

«

ad 1.) Jedermann bebaut sein Feld wieerwill,
ohne durch den Weidegang weiter beschränktzu wer-«

den, als das uns zur Berathungvorgelegte Gesetzzur

Ausübung des Weidegangs selbstfiir nöthig erachtet-z
ad 2)—zweifelt Niemand daran, daßda, wo der Feld-

bau Raum übrig..liißt,der iWeidegang von dem dazu
Verechtigten ungehindertausgeübtwerden dürer

ad Z) ist die rechtliche MöglichkeitJedem gegeben,
das Weiderecht auf rechtlichem Wege, das heißt, auf
dem Weg-edes Vertrages;- sey es des Kaufes oder der

dsu r ch giitli che Ueb er einkunft herbeigeführten
Ablösung, sich zu erwerben.

Hier bedarf es aber wahrhaftnicht eines beson-
dern Gesetzes, dazu bedarf es bloß dessen, daß das be-v

reits rechtlich Bestehende unter dem Schutze des Kü-

nigs und sdcr Gesetzegehandhabt werde.·
·

-

»

Der veraltete Zustand des Schäfereiwesensüber-

haupt, das überall beengendeZunftwesendesselben,nur

in einem Theiledes Konigreichseingeführt, in dem bei

weitem größtenTheile des Landes aber unbekannt, fer-
ner das sogenannteLandgefährt,der Finanzkammer un-

bedeutenden Ertrag gewährend,währendes Klagen und

Anordnungen aller Art herbeiführte,waren es, welche
die Regierung veranlaßten,zu einer Zeitan ein Schä-«

ferejgesetzanzutragen, wo das Zunftwesen noch in sei-
nem ganzen Esse bestand.

«

Andere Veranlassung-enhierzu scheint sie nicht ge-

habt zu haben , da sie weder von der Kammer,-noch
sonstvon irgend Jemand , meines Wissens, hier auf-
gefordert worden ist.

sondern Artikels im Gesetze.

Bestimmungen,in die siriratrechteeingreifend,
—

»welcheso lange des verfassungsmäßigenSchutzes genie-
ßenmüssen- als nicht die höchsteund unabwendbarste
Noth, um das Vaterland vom gewissen Untergange-zu
retten, ein anderesgebeut, Bestimmungen solcherAkt

Mein Schäfekskgefesaufnkhmen zu wollen, liegt zwar
UkchkAußerUnserer-Macht und Gewalt, aber

außer unserem rechtlichen Bereiche; und je-
der Versuch,·auf privatrechtlichen Verhältnissenberu-

hende Institutionen unsicher und schwankend
machen f, sie sogar aufheben« auf-s Wenigste«ein-

seitige Zwangsrechte eintreten lassen zu wollen,
wäre eine politische Sünde, die früheroder später sich
selbstbestrafenwürde. z

’

-

Was nun das Zunftwesen der Schäfereibetrifft. -

so ist dasselbe durch die neuesten Bestimmungen über
das Zunftwesen.aufgehoben,bedarf also keiner eigenen
gesetzlichenBestimmungen mehr-

Das Landgefährtund dessen Ertrag ist finanziel-
ler Art, und dürfteaus diesem Grunde schondenikiinf-

tigen Landtage, welcher das Budget zu berathen hat,

vorzubehalten, übrigens an der Geneigtheit der Kam-

mer, auf dasselbe im Namen des Staates zu verzich-
ten, durchaus nicht zu zweifeln sehn.

Die Errichtung neuer Schlifereien, wo keine Pri-

vat-rechte gefährdetoder gekränktwerden, bedarf keiner

Bewilligung der Staatsbehörde, also auch keines be-

Ueber die Triebwege, die Schafzahls, welche auf
den VerschiedenenMarkungen geweidetswerden dürfe-;
über die verschiedenen Jahreszeiten, in weichendie Wei-.

den fiir geschlossenoder offen erklärt werden, darüber

haben wir in jedem Orte schon unseregesetzlichen,ge-

schriebenen oder eingeschriebenenBestimmungen.

Auch sind in dieser Hinsichtdie Lokalitäten , das

Klima u. s. w. zu verschieden, als daß sich durch ein

Gesetz im Allgemeinen und nach einerlei Zuschnitt et-E

was bestimmen ließe. -

.

Was endlichdie Schafhaltung, Schäfer- Dienst-
buch, Schaf- und Pförchmeisterund dergleichenbetrifft:
so sind dieses Gegenständepolizeilicher Anordnungen,
welche die Gesetzgebungim engern Sinne, d. h. die

ständifcheGesetzgebungwenigstens, nicht berühren. «

Ich sehe daher, seit die Zunftverhältnissedurch



ein eigenes Gesetz gewinng sind-. durchaus keine,

weder durch das Recht« nochdurch-die Billigkeit,.noch
durch staatswirthschaftlicheGründe herbeigeführteNoth-

wendigeeit ein, aus-eigenes-Schäfereigeseezu des-rathen-
und trage daher darauf an:

«

.

Die hohe Kammer mögeder Regierungfür Ihre ge-
UejgktzFärsorgexdurch ein Schäfereigeselzdem bis-

herigekk,und zwar nur zum Theil bestandenenZunft-

wesenein Ende zu machen, danken, dabei aber zu--

gleicherklären,daß durchdie neuesten Bestimmun-
egeu über das Zunftwesen diesem neuer-steureabge-
holer feh, die übrigenim VorgeschlagenenSchäfe-
reigesetzevorkommenden Bestimmungen aber theils

dem Gibieteder Verordnungen und polizeilichen
Anordnungen angehören,theils zu sehr in die pri-
vatrechtlichen Verhältnisseder Staatsbürgereingrei-
few-als Daß die the Versammlunges für zweck-
mäßig oder auch-nur räthlich erachten könnte, hier-
über eine besondere Gesetzgebungprovociren oder

aber in die- Vorgeschlageneeingehenzu wollen.

Ehe zu dem nächstfolgendenArtikel übergegangen
wird, erbittet sich Frhr. v. Hornstei n das Wort. Er

äußertsich inausfiihrlichem Vortrage gegen die in der

VorigenSitzung angenommenen zwei ersten-Artikel des

. Gesetzes-,besondersaber richtet er seineAusführung ge-,

gen die in dem zweiten Artikel-enthaltenen Bestimmun-

gen über das Verhältniß des Feldbaues zu der Schaf-
weide. Seine Ansichtgeht im Wesentlichendahin,daß
in den-gedachten Bestimmungen eine indirecte Aufhe-

bung des Schafweiderechts enthalten; daß dabei auf
"

irgend einen Besitzstand keine Rücksichtgenommen sey,
und-«daß besonders diese Bestimmungen mit der aus-

drücklichenVorschrift der Verfassung imWiderspruch
stehen-.Nach Welcher die Freiheit des Eigenthumsbeach-»

"

M Werden Müsse-das Erkenntnißüber die Notwen-

digkeiteiner Modificationaber nur dem KomGeheimen

Rath- Nicht den SUTNDMzustshe u. s.,w. Er stellt
den Antrag-,»den Art. 2 ganz wegzulassem Mehrere
Stimmen erheben sich gegen diese«Ansicht des Frhrn. V.»

Hornstein, indem sie behaupten ,Ädaß mit-«Wegtas7
sung der in Art."2 enthaltenen Bestimmungendas Ge-

setz«»seine«ganze Basis Verlieren würde;,daß überdies
kein Unrechtbegangenwerde, weil durchsdie nachfol-
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genden Bestimmungenfür die etwa auf privatrechtli-
chen Titeln beruhenden besondern Rechte die Entschä-

digung ausdrücklichvorbehalten sey, und daß endlich
die angeführteBestimmung des §. 30 der Verfassung
von dem Antragstellervölligunrjchtig angewendet sey
u. s. w.

—

- «

»

’

.

Nachdemder Antrag des Frhrm o.« Hornsteisn
Von den Abg. Frhrru v. Sneth und v. Ow, von

letzterem unter Berufung auf seinen allgemeinen Art-—
trag auf Ablehnungspdesganzen Gesetzes, unterstützt

·

worden, »sowird die Frage zur Abstimmunggebracht:
ob der Beschlußwegen Annahmedes Art. 2 wieder aus-
gehoben werden soll?, Durch Stimmen-Mehrzahl Von

72 gegen 5i wird jedoch diese Frage verneinend ent-
»

schieden. «

«

In der fortgesetztenVerathung werden nun nach
vielen Debatten hauptsächlichfolgende-weitere Bestim-
mungen des Gesetzesangenommen:

’

-

—

i. Sobald die Getreidefelder abgeleertsind ,«- so find
die Schäfer — vorbehältlichdes Vortriebrechtsder Ge-

«

meinde für das Rindvieh -,— berechtigt, die Stoppeln
zu befahren , nach vorgängigerAnzeigevbei dem Orts-

vorsteher. f(Es wurde bei dieser Anzeige Vorausgesetzt,
daß sie nur um deßwillennöthig seh, damit der Orts-

vorsteher,—besonderszum Schutze einzelnerAeckerzdie -

etwa noch nicht geleert seyn dürften ,. die Feldpolizei
üben könne.)« —

.

2. In der Absicht, hinsichtlichder Dauer der soge-
"

nannten Sommer- und Winterweide,. es vinder Haupt-
sache bei dem Herkommen eines jeden Orts oder an-

dern besonders begründetenVerhältnissen zu» belassen-,-

-

, wird festgesetzt,daß die Bestimmung der Zeit, während
welcher die der Schafweide unterliegenden Grundstücke
befahren werden dürfen,wenn nicht durch Herkommen
oder durch privatrechtliche Titel hierüber eine Vorschrift
gegeben ist, von dem nach den jeweiligen Verhältnissen-
sich richtend-en Erkenntnisseder Orts - Polizeibehörde,
unter Vorbehalt des Rekurses an »die höhernVerwal-

tungs-stellen, abhängensolle.
—

«

—

"

.3. Auch während der Dauer der Winter-weitreoder
der offenen Zeit soll die Beweidung der mit Kleeund
andern künstlichenFutterkräutern, so wie mit Han-
delsgewächsenangebauten Plätze, welche das ganze

Jahr hindurch zum angebnrrten Feld-gehören-, gegen
-

59se .



Illij

den Willen des Grundeigenthiimersnicht angesprochen
werden. -

·

·

«

f4. Auf gemischt gebautenFeldern darf dem —Weide-

berechtigten der Schnfheerde der Trieb auf die ungebau-»
ten Theile desselbensiir sich bestehendenWeidebezirks
nicht Versperrt, sondern es muß demselben nachdeme

J kenntnißder Orts-Polizeibehörde ein Tisiebivegswo
möglichauf den Gemeinden, offen gelassen·werden,der

nach Richtung und Umfang mit der geringstenStö-

EungLfiirden Feldbau verbunden ist;
S. Wenn mit einem Weiderechstebesondere, aus pri-

vatrechtlichen Titeln gegründeteBeschränkungender

Kultur oerbunde-w.sind,so kann der Weiderechtsszflichs
ttige die-Aufhebungderselben gegenVolle Entschädigung
verlangen.

«

»
.

»

,

—6.Alle Schasweide-Berechtigunge.nauffremderMar-

kung«(diesogenannten Uebertriebsrechte)sind in der Art

ablösbar, daß es dem Eigenthümerder dienenden Mar-

ku·ng, und wenn es eine Gemeinde-Markung ist,der
Gemeinde jederzeit freisteht, das ganze ablösbare Wei-

derecht gegen volle Entschädigungdes Weide-Berech-
tigten Von jener Dienstbarkeit loszumachen. Fremd ist
fiir denjenigen dieMarkung nicht, welcher auf dersel-
ben eins Gut besitzt, dem das Schafweiderechtzusteht. —

Bei Uebertriebsrechten auf Gemeinde -Markungen wird

——dasRecht-der Ablösung durch den Gemeinderath und

Bürgerausschuß im Namen der Gemeinde ausgeiibt.
7. In Beziehung auf das Verfahren bei der Ablö-

sung soll, wenn die Betheiligtensich iiber die Bedin-

gungen der Ablösungnichtvon selbst«Vereinigen,die-Tr-
dentliche Behörde zuerst einen Vergleich und nach des-
sen Mißlingendie Einleitung eines Eompromisses per-
suchen. Wenn auch dieser Versuch nicht gelingt, so
hat der ordentliche Richter aus Anrufen der Betheilig-
ten zu entscheiden.

-

Demnach ward Von den Ständendie Prüfung des

Gesetzes beschlossenundhierauf der 1. Artikel desselben
rnit 51 gegen «2.7Stimmen angenommen: ,,Zn Errich-,

tung neuer Schäfereien wird keine besondere Bewilli-

gung der Staatsbehörden erfordert-;es« ist jedoch »die

Anzeige davon dem betreIenden Bezirksamte zu ma-

chen, damit die gesetzlicheAufsichtziiber dieselben ein-

treten könne.l
«

«

«

Zu Art.2, welcher das Bemerkt-jedesFeldbauee

zur Schafwekideordnet ,» murden in Uebereinstimmung
mit dem, durch den Abgeordneten Wer-net erstatte-
ten Eornmissionsberichtefolgende Bestimmungenange-
nommen; Durch die Schafweide kann die Benutzung
des Grundeigenthums mittelst des Feldbaues nie be-

schränkt—- es kann daher nicht nurdie Beweioung ei-

nes angebauten Feldes vor Einheimsung der Früchte
- nicht ange,sprochen, sondern auch der Eigenthümerei-

nes Feldes durch den Weide-Berechtigten nicht gehin-
dert werden, den höchstmöglichenErtrag aus seinem
Boden zu ziehen, und zu diesem Ende ihn urbar zu

machen und jede beliebigeVeränderungmit ihm .borzu-
nehmen. Werden Feldgiiter befriedigt-ohne daß eine-
jeden Weidegang ausschließendeKulturveriinderung da-

mit Vorgeht oder eine damit vorgegangene fortbesteht:
so hat der Schasweide-Berechtigte die Oeffnung des be-

sriedigteu Platzes zum Behuf der Ausübung seines
Rechts, oder Entschädigunganzusprechen. Dem Grund-

besitzersteht frei, ob er öffnen oder entschiidigenwill.

Die Errichtung einer neuen Weide-Dienslbarkeitist
—Verboten, sie möchte nun iFrnWege der Eonsiituirung
oder mittelst Vorbehalt bei der Veräußerungeines Guts

.

geschehenwollen."

Bei den weitern Berathungen des Gesetzes kommt
man liber folgende Bestimmungen überein:

«

,

l. Wenn ein Uebertriebsrecht sich iiber mehrere Mar-

kungen erstreckt, so ist der Uebertriebs-Berechtigtenur

dann schuldig, der AblösungStatt zu geben, wenn der

Uebertrieb aus allen Markungen zugleichabgelös’twird;

Diejenigen,welche ablösen wollen, sind in diesem Falle
befugt, in das Recht derjenigen- welche sich nicht zur
Ablösung entschließen,einzutreten-, Vorbehiiltlichjedoch
des Rechts der letztern, die Dienstbarkeit ihrer Mar-

kung später gleichfallsabzulösen.
’

·

«

2. Als ablösbares Weiderecht soll ferner angesehen
werden : a) das dem Staate, oder einenCorporatjom-

oder einem Privaten auf einem geschlossenenGute zu-

stehende Weiderechtz b) »das dem eitles ge-

schlossenen,zu einer Gemeinde - Markung gehörigen
Guts auf dekMarkung dieser Gemeinde zustehen-deWei-

dekecht in dem Falle, wenn die Gemeinde bisher das

Weiderecht ausdiesemgeschlossenenGute auszuiiben hatte.
3.«aFür die Ausübungder Ablösungeines Uebertriebss

—

oder Weiderechts wird eine AuftiindigungsfristVon drei

I



i

Jahren fsstgscsekåsk, die der Uebertriebs-Pflk·chkkgeauszu-

halten schuldig, Und weiche Von dem Zeitpunkte an

laufen soll, wo gis-Dem VerechtigtenseinenEntschluß
zur Ablösungangekündigtsbat«

»

«

4. Das dem Staate in den alten Landestheilen zu-—

stehende sogenannteLandgefiihrtwird für immer und
»

unentgeldlich aufgehoben.Wo jedoch dasselbeeinem

Schiifereibefitzeraufmehrere Jahre verpachtet ist, da

tritt die AufhebungErst mit dem Ende der gegenwär-

tigen Pachizeit in Wirksamkeit »

ä. Wo das Landgesiihrt früher Von der Finanzoer- -

waltung einzelnen, nunmehr im Eigenthum von Pri-

—.va-tpersonenbefindlichenHofgütern überlassen wurde,
kann dasselbe vom.1. Julius 1830 an, vorbehaltlich
der Entschädigungder Besitzer dieserHofgüteraus der

Staatskasse, nicht mehr ausgeübtwerden. Das Glei-

che gilt von der königl. Hof-Domainmkammek, sp

Weit sie sichbisher in dem Besitze des Landgrfcihrtsbe-

funden hat« .

,

-6. Für den Zweck der Anf- und Abfahrt zu und Von

den Winternngen sollen die Eigenthümervon Schaf-
heerden nicht gehindert werden« die Markungender Ge-

meinden, über welche sie der Weg führt, nach Maß-

gabe des Herkommens zu befahren.·Siehaben jedoch,
neben Beobachtung andere-r Vorschriften , besonders
täglich 3—4 Stunden ansmöglichgeradem Wege zu-

- rückzulegen, auch hat der durchfahrendeSchäfer keine
Entschädigungfür den Pförchanzusprechen.

7. Das sogenannteSchafzählenoder die bisherigen
Vorschriften, nachwelchendie Schafz.ahl,mit der eine

Weide beschlagen werden darf,- bestimmtwerdenmuß,
sollen aufgehoben seyn. s

"

8. Das Rechts Schafe zu haltenund Schasfweiden

zu pachten, soll Jedem, den nicht Dienstverhältnisseda-

von ausschließen,·wozu insbesondere der Ortsvorsteher
in Beziehung an seinen Amtsbezirkgehört, zustehen,
ohne daß er nöthig hätte-, besondere Eoncefsionsdazu.
einzuholen. Der in ifder ältern Gesetzgebungbegrüm
dete Ausschlußder Ausliinder soll, gegenüber vondenje--
nigen Staaten, welche das Gleiche gegen Wükkemz »

b e r g·beobachten, aufgehoben seyn. ,-

«No«ch—-wnrdeneinige polizeiliche Vorschriften an-

genommen,. durch welchedas Hütender Schafe , nach
aufgehobenerZunftverfassung,frei gegeben,übrigens
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ein SchüsewDienstbnch, nach Art der Wanderbücher
der Handwerksgesellen,eingeführt, die forstiimtlicheBe-

eidigüngder Schäfer abgestellt und das bisherige Jn-

stitut der Schaf- und Pförchmeister,so wie das der

Landzahlmeistersin den alten Landestheilen aufgehoben
werden soll. .

«·

«

Damit wurde die Berathnng geschlossenund die

Commissionbeauftragt,die Beschlüssezusammen zu fas-
- sen und Vorznlegen.

Ehe damit begonnenwurde, erhoben sich die Frei-

herrenV. OW, v.· Berlichingen, V. Hornstein,,
·

V. Sturmfeder nochmals gegen das Gesetz selbst,
insbesondere gegen das durch dieses Gesetz begründete
Zwangsrecht hinsichtlich der Ablösbarkeitvon Weide-

«

rechten auf fremden Gütern und Markungen (Uebe"r-
triebsr«echten)ic. Indem sie wiederholt auszuführensich
bemühten,, daß durch diese Zwangsrechte in das Pri-
Vateigenthum eingegriffen, auch dieBerfassung verletzt
werde, kam zuerst Frhr. V. Ow auf seinen frühem

LAntragzurück,daß die-«Regierung um Zurücknahme
des Gesetzes gebeten werden solle, um es dereinst den

Ständen in Verbindung mit einem allgemeinen Kul-

turgefetzewieder vorzulegen. .

«

Er bemerkte, daß er «anAbstimmung über den-
selben beharren müsse-«im Fall es nicht anders der

Kammer gefallen sollte, alles dasjenige aus dem Gesetz

wegzulafsey,was das einseitige Zwangsrecht zu Ablö-"
«

sung Von Uebertriebs- und andern Weiderechten--betreffe,
und dagegen den ganz einfachen Grundsatz aufzustellen,
daß die fraglichen Rechte abgelöst werden können,
bis zurAblösung aber, die auf beiderseitigemEinver-

stiindnisseberuhe, jeneRechte den Weide-Berechtigten
nach den jeden Orts. üblichenGesetzen, Gewohnheiten,
oder nach den bestehendenVerträgen-Verbleiben.»

Freiherr b. B erlichin g en entwickelte beson-
ders den Antrag, daß, im Fall die Kammer nicht aqu

Ablehnung des Gesetzes, der er Vollkommen beistimme,

eingehen wollte,die Regierung gebeten werden solle,
den Gefetzesentwnrf Vor d er Hand zurückzunehmen,
und ihn erst bei dem nächstenLandtage, wo voraus-

fichtlichsich beide Kammern wieder Vereinigenwerden,

vorzulegen.
.

"

«

-

. «
,

»

«-

Freiherr V. Sturm feder insbesondere bemühte

sichauszuführen,daß die Frage, ob durch die Bestimp
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mungendes VorliegendenGesetzesdie Verfassungver-

letzt werde, norh besonders gewürdigtwerden müsset
und stellte den Antrag, daß zur gutächtlichenAeuße-

srung hierübereine eigene Eommissionniedergesehtwer-
«

de. Ergab jedochaus Mangel an Unterstützungdie-

sem Antrag keine weitere Folge. In einer langen und

zuweilensehr lebhaftgewordenen Debattewurden obige

Ansichten und Anträge theils von dem Minister des Jn-

nern, theils Von den AbgeordnetenSchlayer, Wer-

; net-, Gmelin dem ältern u. a. bekämpft,indem sie

wiederholt ausfiihrten , daß das, Gesetz nur das allge- »

meine Wohl bezwecke, indem es eine drückende Fessel
der Landwirfhfchaftlöse, daß daher die Gesetzgebung
ihr Gebiet durchaus nicht überschreite,wenn sie unter

Bestimmungen, wie es hier geschehe, und gegen volle

EntschädigungEigenthumsrechte fiir alblösbarerkläre;

daß ohnehin nach allgemeinem Anerkenntnissedas Pri-

vateigenthum höheren Staatsriicksichten weichen miissez

daß das Gesetz zwar allerdings über-Privati«echtever-

fiige, aber nicht sie verletze, indem es dem Eigenthümer
VolleEntschädigungsichere,nnd ein so ger.egelte«s,zeit-,
gemäßes Fortschreiten«in der Aufgabe jeder vernünfti-

gen und aufgeklärtenGesetzgebungliege; daß ferner
-

von einer Verletzung der Verfassung überall nicht die

Rede seynkönne, und besonders der oft erwähnte§.30

derselben völlig nnrichtig angewendet werde, und daß -

- endlich die nochmalige Verweisung an eine Commission
in der That überflüssigseyn wiirde, indem der Entwurf

nunmehr die Prüfung von drei Commissionenbestanden

habe, und besonders die Würdigungder Frage, ob der

Verfassung kein Eintrag geschehe,als-eine sichVon selbst
verstehende Aufgabe jeder ständischenVorberathungs-«
Commissionanzusehen sey 2c. -

»

Der Wie-Präsident Freiherr v. Eottxa, welcher
«

wegen Unpäßlichkeitdes Präsidentenden Stuhl inne

hatte, brachtenundie Frage zur Abstimmung, ob das

Gesetz, so wie es aus der Berathung der Kammer

hervorgegangen sey, nunmehr angenommen werdes

Diese Frage wurde durch 62gegen 8 Stimmen«
b ejahend entschieden. .

—

Von mehreren Mitgliedern wurden die Griinde

ihrer Abstimmung in das Protokoll niedergelegt.
Freiherr v. G e mmin gen: Ich hättegewünscht,

daßdas Schäfereigesetzin Verbindung mit dem allge-

meinenKulturgesehzur Berathunggekommenwäre,
es- hatten frchalsdanndie»Verhältnisseinzwischenmehr

« entwickeln und ergründenlassen, und, da ich glaube,
daß Wir-NochNichtso weit vorgeschrittensind-,- um ein

solchesGesetzMit keiner Ueberzeugungzu machen, be-

thdetsi da, AuchPrivakkechte dadurch verletzt werden,
«

so muß ich Nein sagen. » J
Freiherr v.—S,turm feder : Ich werde nie

— einem Gesetz Ja sagen, das meines Erachtens zu einer

lex agreem- siihren kann ·. und ich wiinsche nur, daß
die

"

Regierung und die Ständediesen Gesetzesentwurs
in seiner Eonsequenznie bereuen dürfen, also Nein!

Freiherr v. Ellrichs ha usen-Assum sta d t :

Ich halte es fiir ein Gliick, wenn auf dem gesetzlichen
Wege die Hindernissebeseitigt werden, welche einer his-
hern Kultur und somit auch dem Wohlstand des Vol-
kes entgegenstehen;deshalb Ja! .

-

Freiherrn Berlichingen: Ich habe, so ost
von wohl erworbenen Rechten anderer Staatsbiirger die

Redewar-, immer dafiir gestimmt, daß sie erhalten
werden sollen; ich sehe aber nicht ein, warum nicht alle

Staatsbiirger gleich stehen, und warum der eine mehr
Rechte haben soll, als der andere, darum Neinl-»

·

Der Abg. Rummel: Ich sehe das Schäferei-

gesetz als- einen Theil des allgemeinen Kultur-gesetzes
an. Wenn ich aber von einem solchen Gesetzespreche-,
so fällt mir-fürwahrnicht ein , zu verlangen-;daß der

Grundeigenthiimer in der freien Kultur beschränktwer-

den sollzich habe Vielmehr ein solches Gesetzim Auge,
das die Hindernisse aus dem Wege räumt, die del freien
Kultur im Wege stehen. Wenn ich daher-für das

vorliegende Gesetz stimmej so geschieht dieß-nur mit

dein Wunsche, daß es der Regierung gefällig- seyn
möchte, den Ständen möglichbald ein allgemeines Kul-

turgesetz zur Berathung zu übergeben,ich sage alsp
Ja, und bitte dießin das Protokoll zu nehmen.

Der Abg. Werner: Eingedenkmeines Eides

und mit gutem Gewissen Ja!
·

«

«

-·

Der Abg. P f le i d e r e r: Die Rechtealler Staats-

evgehörigen—zxtschützen-das Wohl All e r zu befördern,
also allgemeines Wohl, ist Staats-Hauptzweck. Ste-

hen diesem Hauptzweckdie RechteEinzelner imStaate
hemmend und störendim Wege, so haben dieselbendem

Staatszweck, zumal gegen Entschädigung,zu weichen-



Ist Folge Viele-EiGrundsatzes, der weder milder Ver-

fassung, noch mit der Pflicht eines Abgeordnetenim

Widerspruchs steht, Ja!
Freiherr V. Sollen-« Ich habe Mich sowohl aus

dem, was früher in den Debatten gehört und heute

größtentheilsbloßwiederholt wurde, so wie nach mei-
ner eigenen sorgfältigenUeberlegungiiberzeugt,' daßhier
von keiner Verletzung , ich sage Verletzungder Verfas-

sung, nochwoneiner Verletzung —- ich sage Verletzung
von Privatrechten,« die Rede ist, wohl aber Von einer

gesetzlichenVerfügung«bei welcherdieser Versammlung
die Mitwirkungallein zusteht, weil dieerste Kammer-,
nachdemsie bei Einberufung des Landtags nicht«in der

verfassungsmäßigerforderlichenAnzahl zusammen ge-

kommen , in ihrer Abwesenheit als einwilligendin die

Beschlüsseder andern Kammer betrachtet wird; ich
stimme Ja! .

.

,

Jn der Adresse, mit welcher das Resultat der

«.Verathungenüber das Schäfereigesetzder Regierung
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Vorgelegtwerden soll, wurde auf den Antrag des Ab- —

geordneten Von Seg er u. a. lnach einem mit 53 ge-

gen 16 Stimmen gefaßtenBeschlusse)eine Bitte fol-
genden Inhalts aufgenommen: »Schon in der Stände-

Versammlung Vorn Jahre 1824 sey die Frage zur Spra-
che gekommen, ob die Beschränkungen,welche durch
die Hornvieh- Weide dem· Feidbau an einzelnen Orten
hemmend in den Weg treten, nicht durch ein bähnliches
Gesetz zu entfernen

·

wären? Die Kammer habe diese
»Frageaus den« in den damaligen Verhandlungen ent-

wickelten Gründen wieder ausnehmen zu müssen ge-
-—

glaubt, nnd stelle daher die allerunterthänigsteBitte,
den Ständen hierüber einen Gesetze-Zentruandorlegen
zu lassen." -

«
«

Und so ist denn durch die Intelligenz-und Libera-
—l·itätder Regierng und Mehrheit der Stände ein sehr

«

wohlthätigesGesetz zu Stande gekommen, und fiir die

Freiheit der- Ackerkultur ein mächtigerSchritt weiter

geschehen.«
«

. s»

"«196.«LandwirthschaftlichePreise.l Correspondean
Hohenheirrn den 17. Mai 1828.

Bei der gestern StattgehabtenJahresversamm-
lung der W ii r t ern be rg i sch e—n Schafzilchter-Gesell-
schaft wurde unter anderm auch bestimmt, daßdie Ge-

sellschaftjährlichzwei Preise, in zwei feinen Widdern

bestehend; aussetzt siir diejenigen Schäfer (pomeigent-
«lichenHandwerk, d. h. solche,die eigene Heerden be- «

sitzen und selbst führen),welche die feinste und beste
Wolle, vom eigenen Vieh geschorenkauf den Kirch-
heimer Markt bringen. Die Preisaustheilung fin-
det dann bei Gelegenheit der Schäferfestezu Urach
und M arktg r ö n i n g e n öffentlichStatt. Diese Schä- —

ferfestebestehen seit alter Zeit bei Gelegenheitser-Haupt-
versammlungen der bisher bestandenen Schäferziinste.
Die Hauptsachedabei ist , daß nebst feierlichenAufzä-

gen mit Musik u. s.—w.die Schäferbuben und Mäd-

TchenWettläufe unter- den Augen einer großenMenge
Zuschauerhalten und dafiir geschmückteHammel, Tü-

cher, Bänder u. dgl. mehr,als Preise erhalten; Zu-

gleich ist jedesmal großerSchafrnarkt. Die Schäfer-
ziinfte sind nun zwar zufolge des neuen Schäfereigesez-
zes aufgelös7t,die Feste aber werden durchMitwirkung-
der städtischenund ämtlichenBehörden fortbestehen und

die obenberiihrte Preisaustheilung wird noch ihren
Glanz Vermehren. »

·

Am Nachmittagefand die Vockauetionder hiesi- —-

gen Stammschäferei Statt. Zu den»b3stenThieren,
rein sächsischerAbkunft, fehlte es nicht an Kaufliebha- .

, bern, und die Preise wurden bis 110 fl. (der höchste
Kauf fiir einen Jährlingsbock)in die Höhegetrieben;
fiir weniger feine, aber»dichtwolligeund großeBöcke,
fehlte es, selbst zu geringen Preisen, an Käufern, was

hauptsächlichden gedrücktenWollpreisen zuzuschreiben,
die den unvermögendernSchäfer oder Schafhalter ent- -

muthigen. Indeß kaufen Letztere häufig erst im Som-

mer kurz vor der Sprungzeit ihre Widder ein.

Pabst.
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197.- Landwirthschaftliche Literatur( Pferdezuchtg
Ueber die EisgsjenschaftenspdesSoldatenå

«

pferdesund dieMittelkdie Zuchtdes-
selben zu befördern. Von G. Ammon,

«

Aufseherdes königl.pr eußi sch e n Hauptgestüts,

zu V e s r a. 8. Berlin

Bei der jetztherrschendenSucht, zu der Verbes-
— ferung der Pferdezuchtin T eu tsch«land, en glische

Bollblutspferde einzuführen,ist diese Schrift des Ver-

dienstoollen Gestiits-Jnspectors Am mo n ein wahres
Wort zuseiner Zeit zu nennen und«Verdient alle Be-«

achtung und Verbreitung,noch dazu, da sie Von einem
Mann herrühitsder schon längst als einer der erfah-s
rensten und wissenschaftlichstenPferdeziichter rühtnlichst
bekannt ist und also wohl das erste Recht hat, seine

. Stimmeabzugeben. -

’

,.

«

Nachdem dieser würdigeVeteran der Pferdezucht
in der Einleitung angeführt hat, daß zu einem guten

SoldatenpferdeandereEigenschaftengehören,als man

sie jetzt Von einem Luxuspferde fordert, bei dem eine

schöneFigur, eine gefälligeFarbe und Abzeichnung,
ein gutes Tragen des«Schweifesund höchstensnoch ein

fschneller Lauf auf gerader Linie, allen Wünschen ent-

spricht, geht er zu der Beantwortung der·.Frageüber:
«

welche EigetischaftensfürseinSoldatenpferd erforderlich
sind und durch welche Racen und Mittel die Zucht der-

selbenbefördertWerden kann , und —lös’tdiese Aufgabe
auf eine Weise, wie mansie von einem so erfahreuen

"

und kenntnißvollenPferdekenner erwarten kann. Die
VorzüglichsteEigenschaftsucht er mit in einemxkriiftigen

Hintertheileund einem gewandten, alleStrapazen aus-

haltenden Körperz dieSchnelligkeit der Bewegungauf
einer bloß geraden Linie ist ihm eine Eigenschaft, die
jenen untergeordnet ist, in welcher Behauptung ihm der

Unterzeichneteals ein alterMilitair Von ganzer Seele

beistimmt und sich hierüberin mehreren seinerSchrif-·
ten laut ausgesprochenhat. ,

«

. Nachder Auseinandersetzung Von den wesentlich-
sten Eigenschaftenseines Soldatenpferdes beweist er,

daß zu ihrer Erzielung einePflanzfchule Von guten Be-

schälernfür das Landgestiitin jedem auch noch so klei-

nen Staate errichtet werden müsse,worin gute Hengste
zu der Gewinnung brauchbarer Soldatenpferde aufge-

zogenkwerdenkönnten,» zu swelchen"e,r««"Pserde·bonrein

arablfcher Zucht Vorschlägt",«dcidas-· englische
Vollblutspferd zwar zum Wettrennen geschicktund für

dieses Hazardspielaufgezogen , deshalb aber nichts we-

niger als- geeignetsey ,,«das Stammpserd eines guten
Soldatenpferdes abzugeben, indem es schon zu seht
ausgeartet und nur nach dem einzigen Zwecke der

Schnelligkeitim Laufe gepaart und erzogen sey, übri-
gens weder Gewandtheit,Sicherheit, nochlAusdauer be-

sitze, Eigenschaften,diedochbeieinemgutenSoldaten-

pferde unerläßlichwären,wobeier Gelegenheitnimmt,
sichüber denf jetzt herrschend werdenden Gebrauch,- den

Wettlanf als Prüfstein
.

Von der Brabour des Pserdes
anzunehmen und Prämien dafür auszutheilen, tadelnd

auszusprechen,indem weder das Erstere genügendhierzu
seh, noch das Letzterezuder Aufmunterung zu einer

Verbesserungder Pferdezuchtbeitragen würde, wobei

ihm- gewißjeder erfahrenePferdeziichterbeistimmenwird.

Zuletzt macht er auf die nachtheiligenFolgen des Wett-
rennens nichtnur-für das Pferd, sondern auch für des-
sen Besitzer und den Wetter aufmerksam, und sagt sehr «

beherzigende-Worte, die-aus dem Munde eines so wis-
senschaftlichen und erfahrenen Pferdeziichters,als Am-
mon ist, wohl Gehör finden sollten.

-

Genug ,- die ganze Schrift ist ein wahre-s Wort
zu, seiner Zeit gesprochen und mit so Vieler Sachkennt-
n·iß,«Gründlichkeit,Umsicht und würdevollem Ton Vor-, ·

getragen, »daßsich gewiß Viele zu seiner Meinung hin-
wenden werden , die noch Vor der Lesungdieser Schrift
die alleinige Verbesserung der teutschen Pferdezucht
in der Einführungenglischer Vollblutspserdesuchten. «

Möchte daher dochdiese Schrift recht bald bekannt
und. gehöriggewürdigtwerdemum jener verderblichen
Suchtin etwasEinhalt zu thun, nach.welcher man

auch auf dem teu tschen Boden nichts als Wettrenn-
pferde zu erziehen beabsichtigt.,

·

Hierzuetwas beizutragen, rvar drx Zweck dieser
kurze-nAnzeige eines Werkes, dem der Beifall eines Ie-
den, der für die Pferdezuchtsichinteressirt, nicht ent-

gehen kafin und wird- s
. ." -

»Der Vortrag ist »sehrcorrect , Druck und Papier -

Vortrefflichund der Preis (4 gr.) äußerstbillig)
«

"

.S.V. Tennecker.«

Prag, verlegt in der J. G. Calve’schen Buchhandlung. Gedrückt in der Sommer-schen Buchdruckerei.


